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Pugilist Boxing Gym erhält den Rainer-Blickle-Preis der Bildungsstiftung Bruchsal

Erst büffeln dann boxen
„Wer hätte je gedacht, dass ein Boxclub, so 
einen hoch dotierten Bildungspreis erhält.“ 
sagte Henner Schulte-Ebbelich, Präsident 
des Pugilist Boxing Gym Bruchsal bei der 
Verleihung des Rainer-Blickle-Preises der 
Bildungsstiftung. Der Preis ist mit 5.000 
Euro verbunden. Manch einer mag sich 
gefragt haben, passen denn Boxen und Bil-
dung zusammen? Holger Dörr, Geschäfts-
führer des Pugilist, gab die Antwort: „Erst 
der schulische Erfolg macht frei für den 
Sport.“ Und so heißt es in dem Boxclub drei-
mal pro Woche: „Erst büffeln, dann boxen.“ 
In einem eigens dafür eingerichteten Raum 
helfen Vereinsmitglieder jungen Sportlern 
ihren schulischen Pflichten nachzukom-
men. Sie erklären mathematische Formeln, 
hören Vokabeln ab und wiederholen den 
Stoff für die nächste Klassenarbeit. „Der 
Pugilist ist mehr als ein Sportverein“, sagte 
der Präsident. „Hier hilft jeder jedem. Wir 
sind eine große Familie.“ „Groß“ kann man 
dabei sehr wörtlich nehmen bei rund 3.200 
Mitgliedern. Rainer Blickle persönlich, Mä-
zen und Vorsitzender der Stiftung, sagte 
zur Preisverleihung: „Wir haben uns als Bil-
dungsstiftung zum Ziel gesetzt, die Bildung 
in Bruchsal zu verbessern. Wir honorieren 
heute einen ungewöhnlichen, aber effizi-
enten Weg, Schülern erfolgreich Bildung zu 
vermitteln.“ Oberbürgermeisterin Cornelia 
Petzold-Schick dankte insbesondere Rainer 
Blickle als Mäzen der Bildungsstiftung und 

Namensgeber des Preises, dass diese Aus-
zeichnung für besondere Projekte möglich 
ist; Projekte, die als Vorbild und als Ideen-
geber fungieren. Rainer Schnatterbeck vom 
Stiftungsvorstand sagte in seiner Laudatio, 
dass der Pugilist den ganzen Menschen in 
den Blick nehme und die Pugilist Academy 
ein unverzichtbares I-Tüpfelchen für das Ver-
einsleben darstelle. „Der Boxsport ist, gerade 
im Amateurbereich, geprägt von Verantwor-
tung und einem fairen Kräftemessen, von 
Überlegung und Taktik“, sagte Schnatter-
beck. So sei das Boxtraining auch ein „Lernen 

fürs Leben“. Er nannte als Beispiel Muham-
med Ali, alias Cassius Clay, Boxweltmeister 
und Olympiasieger, der dem Boxsport ein 
Gesicht gegeben habe. Henner Schulte-Eb-
belich, der Pugilist-Präsident, widmete den 
Preis Bardia Gharib, dem Gründer und Visio-
när des Pugilist Boxing-Gym.
Die Bildungsstiftung besteht seit 2010 und 
fördert Bildungsprojekte in Bruchsal in Schu-
len und in der Wissenschaft wie zum Beispiel 
auch das Bruchsaler Bildungsforum. Die Stif-
tung hat jetzt bereits zum dritten Mal den 
Rainer-Blickle-Preis vergeben. (art)

Freuen sich über die Vergabe des Rainer-Blickle-Preises: Norbert Grieshaber, Rainer Blickle, Henner 
Schulte-Ebbelich, Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick, Prof. Dr. Werner Schnatterbeck und 
Gilbert Bürk  Foto: Stock

Stadt lud zu Jugendforum in die Käthe-Kollwitz-Schule ein

Der Jugend eine Stimme geben
Jugendliche und Politik lassen sich oft 
schwer zusammenbringen, sie dafür zu be-
geistern, sie zu bewegen, sich einzubringen 
ist nicht leicht. Daher machte es Mut, dass 
fünfzig Schülerinnen und Schüler sich zum 
Schnuppern, sich schlau machen und Er-
kenntnisse gewinnen in der Käthe-Kollwitz-
Schule einfanden. Zu Beginn informierte 
Schulleiter Hans-Peter Kußmann über die 
Vielfalt und Attraktivität der Bildungsmög-
lichkeiten seiner Schule.
„Die Wünsche, Anliegen und Beschwerden 
unserer Jugendlichen sind uns wichtig“, so 
begrüßte Oberbürgermeisterin Cornelia 
Petzold-Schick die Schülerinnen und Schüler. 
„Um euch eine Stimme zu geben“, so die Rat-
hauschefin, „eure Wünsche zu äußern, haben 
sich die Fachbereichsleiter der Stadt für die 
Jugendarbeit bereit erklärt, euch anzuhören, 
um zu erfahren, was euch in der Stadt gefällt 
und was euch fehlt.“ Auch Patrik Hauns, Fach-
bereichsleiter Bildung, Soziales und Sport 
freute sich, dass so viele der Einladung ge-
folgt waren. Fünf verschiedene Workshops 
konnten besucht werden in denen sich die 
Jugendlichen informieren, diskutieren und 
mögliche Verbesserungsvorschläge machen 

konnten. Einige der Themen und Wünsche 
waren: Freies W-Lan in der Stadt, mehr Mo-
deläden, Trend Gastronomie, hochwertigeres 
Essen in der Schulmensa, Baskettball-Plätze, 
eine Rollschuhhalle, mehr Maxbusse, die län-
ger als 20 Uhr fahren, bessere Beleuchtung in 
den Parks und dadurch mehr Sicherheit, Al-
koholverbot auf Plätzen. In ihrem Workshop 

warben Inge Ganter, die Leiterin der Kommu-
nalen Jugendpflege und Patrik Hauns für die 
Bildung eines Jugendgemeinderates, damit 
die Jugendlichen im Gemeinderat beratend 
mitgestalten könnten, um ihre Anliegen vor-
zutragen und ihnen mehr Gewicht zu geben. 
In der Abschlussrunde stellten die einzelnen 
Gruppen ihre Ergebnisse vor.(hüb)

Die Jugendlichen präsentierten ihre Vorschläge und Wünsche  Foto: Hübner
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Amtliche Bekanntmachungen

Bekanntmachung
Sanierungsumlegung „Bahnstadt Südwest, Innenlage – südliche 
Teilfläche“ der Gemarkung Bruchsal
Umlegungsbeschluss und Auslegung der Bestandskarte und des 
Bestandsverzeichnisses
I. Umlegungsbeschluss für das Gebiet „Bahnstadt Südwest, 
Innenlage – südliche Teilfläche“ der Gemarkung Bruchsal
Der Umlegungsausschuss hat nach Anhörung gem. § 47 Bauge-
setzbuch (BauGB) in der Fassung vom 23. September 2004 (BGBl. 
I S. 2414), das zuletzt durch Artikel 2 Absatz 3 des Gesetzes vom 
20. Juli 2017 (BGBl. I S. 2808) geändert worden ist, im Bereich des 
Bebauungsplanes „Bahnstadt Südwest Innenlage“ auf Gemarkung 
Bruchsal die Durchführung einer Sanierungsumlegung beschlossen 
und damit das Umlegungsverfahren eingeleitet.
In das Verfahren sind folgende Grundstücke der Gemarkung 
Bruchsal einbezogen:
Flst.Nrn. 12526, 12526/4, 12527, 12527/1, 25924 und 25925.
Diese Grundstücke liegen im Bereich Schnabel-Henning-Straße / 
Williy-Brandt-Straße / Am Viehmarkt.
Die Umlegung trägt die Bezeichnung „Bahnstadt Südwest, Innenlage 
- südliche Teilfläche“.
Das Umlegungsgebiet liegt im Geltungsbereich des am 09.04.2015 
nach § 10 BauGB rechtsverbindlich gewordenen Bebauungsplanes. 
Durch die Umlegung sollen die im Umlegungsgebiet liegenden 
Grundstücke in der Weise neu geordnet werden, dass nach Lage, 
Form und Größe für die Bebauung und sonstige Nutzung zweckmä-
ßig gestaltete Grundstücke entstehen.
II. Durchführung
Die Durchführung der Umlegung obliegt gem. § 3 Abs. 1 der Ver-
ordnung der Landesregierung und des Wirtschaftsministeriums zur 
Durchführung des BauGB vom 02. März 1998 (GBl. S. 185) in Ver-
bindung mit dem Anordnungsbeschluss des Gemeinderates vom 
27.06.2017 dem Umlegungsausschuss für die Baulandumlegung 
„Bahnstadt Südwest, Innenlage – südliche Teilfläche“.
III. Aufforderung zur Anmeldung von Rechten
1.  Die Inhaber eines nicht im Grundbuch eingetragenen Rechts an 

dem Grundstück oder an einem das Grundstück belastenden 
Recht, eines Anspruchs mit dem Recht auf Befriedigung aus dem 
Grundstück oder eines persönlichen Rechts, das zum Erwerb, zum 
Besitz oder zur Nutzung des Grundstücks berechtigt oder den 
Verpflichteten in der Benutzung des Grundstücks beschränkt, wer-
den aufgefordert, innerhalb eines Monats von dieser Bekanntma-
chung an ihre Rechte beim Umlegungsausschuss „Bahnstadt Süd-
west, Innenlage – südliche Teilfläche“ der Stadt Bruchsal, Bau- und 
Vermessungsamt, Abt. LuB –Liegenschaften und Bodenordnung- , 
Rathaus am Otto-Oppenheimer-Platz, Otto-Oppenheimer-Platz 5, 
76646 Bruchsal, Zimmer A 203 anzumelden.

2.  Werden Rechte erst nach Ablauf der Frist angemeldet oder nach 
Ablauf einer vom Umlegungsausschuss gesetzten Frist glaubhaft 
gemacht, so muss der Berechtigte die bisherigen Verhandlungen 
und Festsetzungen gegen sich gelten lassen, wenn der Umle-
gungsausschuss dies bestimmt.

3.  Der Inhaber eines in Absatz 1 bezeichneten Rechts muss die Wir-
kung eines vor der Anmeldung eingetretenen Fristablaufs ebenso 
gegen sich gelten lassen, wie der Beteiligte, dem gegenüber die 
Frist durch Bekanntmachung des Verwaltungsaktes zuerst in Lauf 
gesetzt worden ist.

IV. Verfügungs- und Veränderungssperren sowie Vorkaufsrecht 
der Stadt Bruchsal
Von dieser Bekanntmachung an bis zur Bekanntmachung der Unanfecht-
barkeit des Umlegungsplans dürfen nach § 51 BauGB im Umlegungsge-
biet nur mit schriftlicher Genehmigung des Umlegungsausschusses
1.  ein Grundstück geteilt oder Verfügungen über ein Grundstück und 

über Rechte an einem Grundstück getroffen oder Vereinbarungen 
abgeschlossen werden, durch die einem anderen ein Recht zum 
Erwerb, zur Nutzung oder Bebauung eines Grundstücks oder 
Grundstücksteils eingeräumt wird oder Baulasten neu begründet, 
geändert oder aufgehoben werden;

2.  erhebliche Veränderungen der Erdoberfläche oder wesentlich 
wertsteigernde, sonstige Veränderungen der Grundstücke vorge-
nommen werden;

3.  nicht genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige aber 
wertsteigernde bauliche Anlagen errichtet oder wertsteigernde 
Änderungen solcher Anlagen vorgenommen werden;

4.  genehmigungs-, zustimmungs- oder anzeigepflichtige bauliche 
Anlagen errichtet oder geändert werden.

Vorhaben, die vor dem Inkrafttreten der Veränderungssperre bau-
rechtlich genehmigt worden oder auf Grund eines anderen bau-
rechtlichen Verfahrens zulässig sind, Unterhaltungsarbeiten und die 
Fortführung der bisher ausgeübten Nutzung werden von der Verän-
derungssperre nicht berührt.
Ein bei der Gemeinde eingereichtes Baugesuch gilt gleichzeitig als 
Antrag auf Genehmigung durch den Umlegungsausschuss.
Nach § 24 Abs. 1 Nr. 2 BauGB steht der Stadt Bruchsal beim Kauf von 
Grundstücken, die in dieses Verfahren einbezogen sind, von dieser 
Bekanntmachung an bis zur Bekanntmachung der Unanfechtbarkeit 
des Umlegungsplans ein gesetzliches Vorkaufsrecht zu.
V. Vorarbeiten auf Grundstücken
Eigentümer und Besitzer haben gem. § 209 Abs. 1 BauGB zu dulden, 
dass Beauftragte der zuständigen Behörden zur Vorbereitung der 
von ihnen nach diesem Gesetzbuch zu treffenden Maßnahmen 
Grundstücke betreten und Vermessungen oder ähnliche Arbeiten 
ausführen.
VI. Bekanntgabe des Umlegungsbeschlusses
Der Umlegungsbeschluss gilt mit dem auf die ortsübliche Bekannt-
machung folgenden Tag als bekannt gegeben.
VII. Rechtsbehelfsbelehrung
Gegen den Umlegungsbeschluss kann binnen sechs Wochen seit 
der Bekanntgabe Antrag auf gerichtliche Entscheidung bei der Stadt 
Bruchsal,  Bau- und Vermessungsamt, Abt. LuB – Liegenschaften und 
Bodenordnung-, Rathaus am Otto-Oppenheimer-Platz, Otto-Oppen-
heimer-Platz 5, 76646 Bruchsal, Zimmer A 203, eingereicht werden (§ 
217 BauGB). Über den Antrag entscheidet das Landgericht Karlsruhe, 
Kammer für Baulandsachen, in Karlsruhe.
Der Antrag muss den Verwaltungsakt bezeichnen, gegen den er 
sich richtet. Er soll die Erklärung, inwieweit der Umlegungsbeschluss 
angefochten wird, und einen bestimmten Antrag enthalten. Er soll 
die Gründe sowie die Tatsachen und Beweismittel angeben, die zur 
Rechtfertigung des Antrags dienen.
Hinweis:
Es wird darauf hingewiesen, dass der Antrag auf gerichtliche Ent-
scheidung ohne Rechtsanwalt gestellt werden kann, dass aber 
für die weiteren prozessualen Erklärungen in der Hauptsache der 
Antragsteller sich eines vertretungsberechtigten Rechtsanwalts 
bedienen muss (§ 222 Abs. 3 S. 2 BauGB).
Gemäß § 224 Nr. 1 BauGB hat der Antrag auf gerichtliche Entschei-
dung keine aufschiebende Wirkung.
VIII. Öffentliche Auslegung der Bestandskarte und des 
Bestandsverzeichnisses
Für die Grundstücke des Umlegungsgebiets wurden eine Bestands-
karte und ein Bestandsverzeichnis nach § 53 BauGB gefertigt. 
Bestandskarte und Bestandsverzeichnis liegen in der Zeit vom 
30.10.2017 bis 04.12.2017 beim Bau- und Vermessungsamt, Abt. 
LuB –Liegenschaften und Bodenordnung-, Rathaus am Otto-Oppen-
heimer-Platz, Otto-Oppenheimer-Platz 5, 76646 Bruchsal, Zimmer 
A 203, während der Dienststunden öffentlich aus und können dort 
eingesehen werden.
Bruchsal, 10.10.2017
Gez. Andreas Glaser, Bürgermeister
Vorsitzender des Umlegungsausschusses

Gemeinderatssitzung

Einladung zur Gemeinderatssitzung
Die nächste Sitzung des Gemeinderates findet am Dienstag, 24.10.2017, 
um 17:00 Uhr im Ehrenbergsaal des Bürgerzentrums Bruchsal statt.
Tagesordnung:
 1.  Bekanntgabe der in der Gemeinderatssitzung am 26. Septem-

ber 2017 im nichtöffentlichen Teil gefassten Beschlüsse
 2.  Einbringung des Entwurfs für das Haushaltsjahr 2018
 -  der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans der Stadt Bruchsal
 -  des Wirtschaftsplans des Eigenbetriebs Abwasserbetrieb
 -  der Haushaltssatzung und des Haushaltsplans der Vereinigten 

Stiftungen der Stadt Bruchsal
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 3.  Wohnraumförderung
 4.  Verlängerung des Schulversuchs G9 am  

Justus-Knecht-Gymnasium Bruchsal
 5.  Landeskinderturnfest 2019
 6.  Sanierung „Ortskern Obergrombach”
 Aufhebung der Sanierungssatzung
 7.  Sanierung „Durlacher-Prinz-Wilhelm-Str.“,  

„Innenstadt Nord-West“ und „Südstadt“
 Nichtinvestive Städtebauförderung (NIS 2015-2017)
 Einsatz der Finanzmittel
 8.  Sanierung Heidelsheim Ortskern Nord
 Nichtinvestive Städtebauförderung (NIS 2017)
 Bewilligung von Finanzhilfe
 9.  Bebauungsplan Gewerbegebiet Heidelsheim/B35,  

Gemarkung Heidelsheim
 - Satzungsbeschluss gemäß § 10 BauGB und § 74 LBO
10.  Bebauungsplan Bahnquerung – Ausgang West
 Beschluss des Bebauungsplanes gemäß § 10 BauGB als Satzung
 Vorlage: 0293/2017
11.  Vorstellung städtebauliches Entwicklungskonzept „Tunnelstraße“
 Bebauungsplan „Tunnelstraße“ – Einleitung des Verfahrens
12.  Vorhabenbezogener Bebauungsplan und öffentliche Bauvor-

schriften Weidenbusch-Birkenweg
 -  Einleitung VEP und Beschluss über die Beteiligung der Öffentlich-

keit und der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
13.  Bebauungsplan „Gewerbegebiet Büchenau Nord, Änderung I”
 - Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit
 -  Beschluss über die frühzeitige Beteiligung der Behörden und 

sonstiger Träger öffentlicher Belange
14.  Umbenennung der Stichstraße „John-Deere-Straße” der Gemar-

kung Bruchsal in „Heinrich-Blanc-Straße”
15.  Generalsanierung Sporthalle Bruchsal
 3. Bauabschnitt ‚Sanierung Foyer‘
 Auftragsvergabe der Erd- und Rohbauarbeiten
16.  Kanalauswechslung Bachstraße in Untergrombach
 - Vergabe der Nachtragsangebote Nr. 1-3
17.  Ausübung des Vorkaufsrechts nach § 24 Abs. 1 Nr. 5 BauGB an 

dem Grundstück Flst.-Nr. 4145 der Gemarkung Untergrombach
18.  Niederschrift über die öffentliche Sitzung des Ortschaftsrates 

Untergrombach am 19.07.2017
19.  Mitteilungen und Anfragen
Alle Vorlagen zu den Tagesordnungspunkten unter:  
https://session.bruchsal.de/bi
Bruchsal, 16.10.2017
Cornelia Petzold-Schick
Oberbürgermeisterin

Aus dem Rathaus

Empfang der polnischen Partnerschule  
des St. Paulusheims 
im Sitzungssaal des Bruchsaler Rathauses

Bruchsal (pa) I Ganz herzlich begrüßte Bürgermeister  Andreas 
 Glaser am 26. September die polnische Partnerschule des St. Paulus-
heim, Ożarów Mazowiecki.
Musik verbindet – so das Motto, welches bereits auch beim Gegen-
besuch der Mitglieder des Schulorchesters und der Bigband im Mai 
diesen Jahres in Ozarow im Vordergund stand.
Bürgermeister Glaser betonte in seinem Grußwort, dass es heute 

um so wichtiger sei, sich zur Einigkeit von Europa zu bekennen, dies 
jedoch leider keine Selbstverständlichkeit mehr sei. Umso mehr 
begrüße er es, dass der Europäische Gedanke durch den Austausch 
mit dem St. Paulusheim unterstützt und die Begegnung zwischen 
den Menschen Europas dadurch gefördert werde.
Glaser merkte an, dass mit der Musik das beste Bindeglied gefunden 
sei, denn Musik habe schon immer die Menschen verbunden, egal 
welche Sprache man spreche. Wo Musik sei, da sei auch immer Freu-
de und Entspannung zu finden.

Mitteilungen der Stadtverwaltung

Hinweis  
geänderter Redaktionsschluss in KW 44
KW 44 I Redaktionsschluss: Freitag, 27.10.
Verteilung: Freitag, 03.11.

Stellenausschreibungen  
der Stadtverwaltung

Die prosperierende große Kreisstadt Bruchsal steht für Innovation, Kul-
tur und Genuss. Als 100%-ige Tochter der Stadt betreibt die Bruchsaler 
Tourismus, Marketing & Veranstaltungs GmbH (BTMV) ein seit 30 Jah-
ren erfolgreich auf dem Markt positioniertes Kultur- und Tagungszent-
rum mit Touristinformation sowie zwei öffentliche Parkgaragen.
Wegen Ausscheidens der Stelleninhaberin sucht die BTMV eine/einen

Geschäftsführer/in
- Stellenkennziffer 2017-0051 -

Als Alleingeschäftsführer/in tragen Sie die Verantwortung für die 
wirtschaftlichen Unternehmensergebnisse, für die innere Organisati-
on und für die Führung eines Teams mit 20 Mitarbeitern/innen sowie 
rund 30 geringfügigen Beschäftigten. In Zusammenarbeit mit den 
kommunalen Aufsichtsgremien arbeiten Sie an der strategischen 
Weiterentwicklung der drei Betriebsbereiche Veranstaltungszent-
rum, Tourismus und Betrieb der Parkgaragen. Die Kooperation mit 
städtischen Institutionen, Verbänden und Interessengruppen sowie 
Repräsentationsaufgaben sind dabei wichtige Aufgabenfelder. Die 
Stelle ist zunächst auf fünf Jahre befristet. Ihrem Arbeitsbeginn 
stehen wir flexibel bis Ende des zweiten Quartals 2018 gegenüber.
Ihr Profil:
·  Sie haben ein abgeschlossenes Studium vorzugsweise der Betriebs-

wirtschaftslehre, mit dem Schwerpunkt Event- und Kongressma-
nagement oder Tourismus oder einen vergleichbaren Abschluss.

·  Führungserfahrung auf erster oder zweiter Managementebene 
werden vorausgesetzt

· Sie sind durchsetzungsstark, arbeiten zielorientiert.
· Sie sind ein Team-Player und erfolgreich im Netzwerken.
·  Der Aufbau nachhaltiger Kundenbeziehungen ist für Sie Kern-

aufgabe und Motivation.
Haben Sie Interesse? Dann würden wir Sie gerne kennenlernen und 
freuen uns über Ihre Online-Bewerbung unter www.bruchsal.de/
stellenangebote bis 12. November 2017. Bitte nennen Sie uns Ihre 
Gehaltsvorstellungen und Ihre Verfügbarkeit.
Für Informationen steht Ihnen gerne die Vorsitzende des Aufsichts-
rates Frau Oberbürgermeisterin Cornelia Petzold-Schick (Tel. 07251/ 
79-210) zur Verfügung.
Stadt Bruchsal, Personal- und Organisationsamt, 
Kaiserstraße 66, 76646 Bruchsal

Standesamtliche Mitteilungen

Geburten  
23. September
Elias Miroslav Sven Weinert, Eltern: Sofija Weinert geb. Radul und 
Dominik Weinert, Schwetzinger Str. 5, Bruchsal
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23. September
Alois Dominik Drexler, Eltern: Michaela Franziska Drexler und Johan-
nes Feistritzer, Hoheneggerstr. 5, Bruchsal
27. September
Magda Tomić, Eltern: Dijana Tomić geb. Bilandžija und Mladen Tomić, 
Moltkestr. 11, Bruchsal
02. Oktober
Levin Geppert, Eltern: Yvonne Sylvia Geppert geb. Kaczmarczyk und 
René Geppert, Linkenheimer Weg 3, Bruchsal
02. Oktober

 

Sterbefälle  
06. Oktober
Anton Emil Oestreicher, Fritz-Hirsch-Str. 30, Bruchsal
07. Oktober
Julius Molitor, Eschenweg 40, Bruchsal
10. Oktober
Franz Mohelnik, Huttenstr. 47 A, Bruchsal

Jubilare

Altersjubilare  
19. Oktober
Klaus Stoll, Wilderichstr. 25, 70 Jahre;
Marianne Wilhelmine Klotz, Joß-Fritz-Str. 12, 70 Jahre
20. Oktober
Waltraud Katherina Gaßner, Wendelinusstr. 49, 80 Jahre;
Willi Holzhofer, Kurpfalzstr. 46, 75 Jahre
21. Oktober
Isolde Veronika Zehe, Huttenstr. 45, 90 Jahre;
Margarete Wenzel, Kasernenstr. 31, 75 Jahre;
22. Oktober
Herbert Hans Eiche, Industriestr. 16, 90 Jahre;
Helga Engler, Huttenstr. 47 A, 85 Jahre;
Klara Elisabeth Flöss, Ernst-Renz-Str. 76, 80 Jahre
23. Oktober
Christa Brigitte Mörl, Ste.-Marie-Aux-Mines-Str. 24, 70 Jahre
25. Oktober
Helmut Edwin Schwedes, Neibsheimer Str. 25, 80 Jahre

Aus der Stadt Bruchsal

Mach-mit-Büro

Mach doch mal für andere den Finger krumm. 
Jetzt noch abstimmen!
Bruchsal (pa) | Unter dem 
Motto „Mach doch mal für 
andere den Finger krumm!“ 
wird deutschlandweit um 
die Teilnahme an der Online-
Abstimmung geworben. Vom 
12. September bis 20. Oktober 
findet die Abstimmung über 
den Deutschen Engagement-
preis 2017 statt.
Rund 650 Projekte und Perso-
nen haben die Chance, den mit 
10.000 Euro dotierten Publi-
kumspreis zu erhalten.
Das MachMit-Büro der Stadt 
wird online abstimmen und 
möchte auch Bürgerinnen und Bürger dazu animieren, sich an der 
Abstimmung zu beteiligen. Jeder kann eine Stimme für seinen 
persönlichen Favoriten vergeben. Auf der Webseite des Deutschen 
Engagementpreises sind alle Nominierten inkl. Kurzportrait gelistet: 
www.deutscher-engagementpreis.de/publikumspreis

Publikumspreis 2017

Allein in Baden-Württemberg gibt es 80 Projekte die zur Abstim-
mung stehen. Hinter jedem dieser Projekte stehen engagierte 
Menschen und ihre Organisationen. Sie alle verdienen besondere 
Wertschätzung, weil sie aktiv zum Gemeinwohl beitragen. Mit nur 
wenigen Klicks können wir Anerkennung für diese Arbeit zeigen und 
dieses Engagement mit unserer Stimme unterstützen!
Also mach doch mal den Finger krumm! Bei der Online-Abstim-
mung, um einen Favoriten zu wählen unter www.deutscher-enga-
gementpreis.de/publikumspreis.
Rückfragen gerne per Mail an das Mach-mit-Büro der Stadt Bruchsal 
senden (Mail: machmitbuero@bruchsal.de).

Lokale Agenda

AG Soziales  
Samstags gemeinschaftlich gärtnern im Bürgergarten
„Verschenk-Tisch“ jeden ersten Samstag im Monat
Bruchsal (pa) | Jeden Samstag treffen sich die Gemeinschaftsgärtner 
im Bürgergarten in der Viktoria-Anlage zwischen 10 und 12 Uhr zum 
gemeinschaftlichen Gärtnern. Bei Kaffee, Tee und Kuchen werden 
neben gärtnerischen Fragen auch soziale Themen angesprochen.
Es wird ab sofort an jedem ersten Samstag im Monat einen Tisch mit 
zu verschenkenden Artikeln geben. Alle interessierten Gärtner*innen 
und neugierige Personen sind herzlich eingeladen einen Blick auf 
den Garten und den Aktionstisch zu werfen oder auch gerne bei 
Kaffee, Tee und Kuchen mit den Akteuren vor Ort ins Gespräch zu 
kommen oder mit zu gärtnern.

AG Menschen mit und ohne Handicap 
Lokale Agenda 21 Bruchsal  
Herzliche Einladung zum Monatstreffen 
am Montag, 23. Oktober 2017
Bruchsal (pa) | Das nächste Monatstreffen der Arbeitsgruppe Men-
schen mit und ohne Handicap, Lokale Agenda 21 Bruchsal, findet am 
Montag, den 23. Oktober 2017, um 19 Uhr in der Begegnungsstätte 
im Rathaus am Otto-Oppenheimer-Platz in Bruchsal statt. Im gesel-
ligen Miteinander wird gemeinsam erörtert, wie die Situation von 
Menschen mit Handicap in Bruchsal verbessert werden kann.
Auf der Tagesordnung steht insbesondere die Wahl eines neuen 
Gruppensprechers bzw. einer neuen Sprecherin. Inhaltlich geht es 
um den aktuellen Stand zum „Aktionsplan Inklusion für Bruchsal“, die 
Nachbetrachtung der Vorstellung der AG Menschen mit und ohne 
Handicap am Marktsamstag, der Bericht über die Sprechstunde des 
Gruppensprechers am 10. Oktober und Sonstiges.
Alle Menschen, ob mit oder ohne Behinderung, die sich für die Grup-
pe und ihre Arbeit interessieren, sind herzlich zum Gruppentreffen 
eingeladen.
Nähere Informationen bei Gruppensprecher Hans-Peter Haigis (Tele-
fon: 07255/721342, E-Mail: hans-peter.haigis@gmx.de). (Gei)

Die Agendagruppe für Menschen mit und ohne Handicap war 
auf dem Wochenmarkt mit einem Stand

AG Menschen mit und ohne Handicap macht Marktbesucher auf das 
Thema Barrierefreiheit aufmerksam
Bruchsal (pa) | Am 30.09 2017 trafen sich einige Mitglieder der Agen-
dagruppe auf dem Bruchsaler Wochenmarkt mit beschrifteten Kisten, 
um der Bevölkerung unsere Ziele und Aktivitäten zu präsentieren. Mit 
dem Ausspruch von Richard v. Weizäcker: „Nicht behindert zu sein, ist 
wahrlich kein Verdienst, sondern ein Geschenk, das jedem von uns 
genommen werden kann“ und vielen anderen konnten wir mit ein 
paar wenigen Passantinnen und Passanten ins Gespräch kommen. 
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